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12. Februar 1887. SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 45
Die Kirchenbaufrage ist in Ragaz schon längst eine schwebende,

indem schon vor Jahren das Bedürfniss einer evangelischen Kirche
empfunden wurde. Mit Rücksicht hierauf hatte die Kirchgemeinde s. Z.
die HH. Chiodera und Tschudy in Zürich mit der Ausarbeitung eines

Projectes beauftragt. Die bezüglichen im Stile der italienischen
Renaissance entworfenen Pläne finden sich in Bd. IV, No. 8 d. Z. veröffentlicht

und beschrieben. Die genannten Architecten hatten sich verbindlich

gemacht, die Ausführung des Baues zu 73,000 Fr. zu übernehmen.
Da jedoch Herr Architect Simon in Ragaz sich gegen die Ausführung
dieses Projectes ausgesprochen hatte, einerseits wegen des

Kostenpunktes, anderseits wegen der angeblich kostspieligen Unterhaltung des

Baues, so kam die Angelegenheit in's Stocken. Von Herrn Architect
Simon wurde sodann dem Renaissance-Bau ein gothisches Project,
bestehend aus einer einschiffigen Kirche mit Thurm entgegengestellt.

Was nun die vorliegende Preisbewerbung anbelangt, so vermissen
wir auch hier, wie bei der Aussersihler Schulhaus-Concurrenz, die
Rücksichtnahme auf die vom schweizerischen Ingenieur- und Architecten-
Verein aufgestellten „Grundsätze". Die beiden ersten Paragraphen
dieser Grundsätze lauten:

„Die Mehrheil der Preisrichter muss aus Fachmännern __-

^stehn: hiebei ist es wünschenswerth, dass Vorschläge der betreffenden
TFachvereine berücksichtigt werden.

„Die Richter sind im Programm zu nennen. Sie müssen
dasselbe, sowie die Concurrenzbedingungen vor der Veröffentlichung
gebilligt und sich zur Annahme des Richteramtes bereit erklärt
rhaben etc.'1

Nun sind im Programm noch gar keine Preisrichter genannt. Die
Concurrenten können daher nicht wissen, ob die Beurtheilung ihrer
Arbeiten in fachmännischer Weise erfolgt. Auch müssen wir bezweifeln,
ob Programm und Bedingungen, so wie sie vorliegen, von Fachmännern
in allen Theilen gebilligt würden. Es scheint uns nämlich, dass für eine

so kleine Concurrenz mit so niedrigen Preisen zu viel verlangt werde:
Zwei Grundrisse, zwei Schnitte, zwei Façaden, Alles im Hundertstel,
ferner eine Perspective und ein detaillirter Kostenvoranschlag

Wenn die ausschreibende Behörde aus Kaufleuten und Lehrern
besteht, wie dies in Aussersihl der Fall war, so mag man es
entschuldigen, dass diesen die „Grundsätze" unseres Vereines nicht bekannt
waren. Wenn aber der Ausschreibende selbst Mitglied des Schweizer.
Ingenieur- und Architecten-Vereins ist und sich so leichtweg über die
von unserem Verein aufgestellten Normen hinwegsetzt, so wissen wir
hiefür keine Entschuldigung, wir fragen bloss: Was nützt es, dass die
Delegirten-Versammlung und das Central-Comité unseres Vereines sich
mit der Regelung des wichtigen Concurrenzwesens befassen, wenn es

Mitglieder gibt, die glauben, es seien die vom Verein angenommenen
Satzungen bloss dazu da, um nicht gehalten zu werden?

Primarschulhaus in Aussersihl bei Zürich (vide No. 1 d. Bl.). Zu
dieser Preisbewerbung sind 34 Entwürfe eingesandt worden. Bezüglich
der Preisrichterwahl verweisen wir auf die Correspondenz an anderer
Stelle dieses Blattes. Herr Cantonsbaumeister Reese hatte ursprünglich
grosse Bedenken die Wahl anzunehmen, weil die Concurrenz hinsichtlich

der Bestellung des Preisgerichtes nicht mit den ,.Grundsätzen" des
Schweiz. Ingenieur- und Architecten-Vereins übereinstimmte. Er nahm
die Wahl erst dann an, nachdem die ausschreibende Behörde ihm die
Zusicherung ertheilt hatte, dass das Preisgericht in seiner Mehrheit aus
Architecten bestehen werde. Dieses correcte Verfahren des Hrn. Reese
ist durchaus anerkennenswerth und wir sind überzeugt, dass, wenn
dasselbe Nachahmung findet, solche Cöncurrenzen, die nicht mit unseren
Normen übereinstimmen, bald zu den Unmöglichkeiten gehören werden.

Tonhalle in Zürich. Eine interessante Ideen-Concurrenz steht in
Aussicht. Wie der „N. Z. Ztg." von offenbar gut unterrichteter Seite

mitgetheilt wird, hat die Quaidirection zur Prüfung der Frage des
Inselbaues in Enge und der Anlage neuer Tonhallelocalitäten eine aus
Vertretern von an dieser Angelegenheit interessirten Kreisen bestehende
Commission niedergesetzt, welche beschlossen hat, die Quaidirection zur
Ausschreibung einer Ideen-Concurrenz für neue Tonhalle-Localitäten zu
veranlassen. Es sind drei Bauplätze in Aussicht genommen: Erstens
das bestehende Tonhalle-Areal mit einer Vergrösserung desselben bis
auf 8000 m* und einer Verschiebung nach Süden an den offenen Platz
der Stadelhofer-Anlage ; zweitens der am Enge-Quai zwischen der Alpen-
und Claridenstrasse gelegene Platz von 11000 «8 und drittens die
anzulegende Insel, welche jedoch nur einen Bau für Sommer-Concerte als

Ergänzung der bestehenden Localitäten erhalten würde. Da für dieses
letztere Project bereits Pläne vorhanden sind, so wird dieser Platz
voraussichtlich nicht in die Concurrenz-Ausschreibung einbezogen.

Geibel-Denkmal (vide Bd. VIII S. 24). Preisvertheilung: I.Preis:
Prof. Volz in Carlsruhe; II. Preis: Roemer in Berlin; III. Preis: Kruse
in Berlin.

Neubau eines Dienstgebäudes für das Finanzministerium in Dresden.

Zur Erlangung von Planskizzen für den Neubau eines Dienstgebäudes

für das königl. sächsische Finanzministerium und die Zoll- und
Steuer-Direction in Dresden wird eine Preisbewerbung ausgeschrieben.
Termin: 16. Mai 1887, Mittags 12 Uhr. Preise: 8000, 5000 und 3000
Mark, ausserdem können drei Entwürfe zu je 1000 Mark angekauft
werden. Preisgericht: Oberbaudirector Sièbert in München, Geh.-Bau¬
rath Endeil in Berlin, Professor Lipsius, Oberlandbaumeister Canzler
uud Baurath Wanckel in Dresden. Verlangt werden Entwürfe im Massstab

von 1 : 200. Programm, Lageplan und Bedingungen können
unentgeltlich durch die Canzlei des kgl. sächs. Finanzministeriums in
Dresden bezogen werden.

Brauerei-Restauration In l.iegnitz. (Bd. VIII, S. 98.) Eingesandt
wurden 64 Entwürfe. Preisvertheilung: I. Preis: Clemens Rühlin Mainz;
II. Preis: Brost & Grosser in Breslau. Ehrenerwähnungen : Paul Gründling

in Leipzig, Klose Sc Walser in Liegnitz und ein unbekannter
Verfasser.

Correspondent.

Tit. Redaction der Schweiz. Bauzeitung!

Mit Gegenwärtigem zeige ich Ihnen an, dass für die Schulhaus-
bauconcurrenz zu Preisrichtern ernannt worden sind:

Die Herren Cantonsbaumeister Reese in Basel,
Architect C. O. Wolff in Fluntern,
Präsident C. Schweizer in Aussersihl

und es werden demgemäss die Architecten die Mehrheit des Preisgerichtes

bilden, entsprechend den Normen des Schweiz. Ingenieur- und
Architecten-Vereines.

Die ursprüngliche Fassung des Programmes beruhte auf Un-
kenntniss der oben berührten Normen.

Indem ich Sie um gefl. Notiznahme hievon in Ihrem geschätzten
Blatte bitte, zeichne ich mit Werthschätzung.

Aussersihl, den 7. Februar 1887.

C. Schneider, Schulpräsident.

Redaction: A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Selnau) Zririch.

Vereinsnachrichten.

Zürcherischer Ingenieur- und Architecten-Verein.

Referat über die Sitzung vom 2. Februar 1887.

Herr Ingenieicr-Topograph Imfeid beschreibt in eingehender
Weise die mit dem Namen* „Photogrammetrie" bezeichnete Anwendung
der Photographie zu Terrainaufnahmen und die dazu erforderlichen
Instrumente. Das Verfahren ist vom Vortragenden in letzter Zeit mit
Erfolg bei Aufnahmen im Hochgebirg erprobt worden. Die vom eidg.
Stabsbureau für Erstellung der topographischen Karte in diesen Regionen
vorgeschriebenen Messtischaufnahmen im Maasstab 1 : 50000 sind häufig
sehr zeitraubend und schwierig und da gerade hier die günstige Zeit
für solche Aufnahmen meist sehr kurz bemessen ist, so musste man auf
Mittel und Wege sinnen, dieselbe besser auszunutzen; hiezu bietet
die photogrammetriscbe Methode in ihrer jetzigen Vervollkommnung
ein vortreffliches Hülfsmittel. Es stellt sich dieselbe die Aufgabe
aus perspectivischen, photographischen Aufnahmen eines
Terrainabschnittes, Gebäudecomplexes etc., deren Auf- und Grundriss auf
mathematischem Wege zu construiren. Die Bestrebungen in dieser Richtung

datiren schon von längerer Zeit; Larabert stellte zuerst 1759 die
theoretische Grundlage derartiger Constructionen nach perspectivischen
Zeichnungen auf; die erste practische Anwendung machte aber Beau-
temps-Beaupré auf einer Forschungsreise 1791—93, indem er aus
perspectivischen Zeichnungen von Küstengegenden topographische Pläne
construirte. Das Verfahren war kurz folgendes : Von beiden Endpunkten
einer Standlinie, deren Länge bekannt oder messbar war, wurden
möglichst genaue perspectivische Zeichnungen des aufzunehmenden
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